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1. Gegenstand

Die Förderrichtlinien stellen verbindliche Krite-
rien für die Inanspruchnahme von Fördermit-
teln des Fonds Soziales Wien (FSW) dar. 

Die Spezifische Förderrichtlinie für behinde-
rungsspezifische Dolmetschleistungen er-
gänzt die Allgemeinen Förderrichtlinien des 
FSW. 

Ziel dieser Förderrichtlinie ist 

Menschen mit Behinderung Förderungen für 
behinderungsspezifische Dolmetschleistun-
gen zur Vereinfachung des Alltages, zur Teil-
habe am sozialen Leben und für Bildungszwe-
cke zu gewähren. 

2. Definitionen

Im Sinne dieser Förderrichtlinie werden nach-
stehende Ausdrücke wie folgt definiert: 

a) „Menschen mit Behinderung“: als be-
hindert gelten Personen, die auf Grund
nicht altersbedingter Gehörlosigkeit,
hochgradiger Hör- und Sehbehinde-
rung oder Taubblindheit in ihrer Fähig-
keit zur Teilhabe am sozialen Leben
dauernd wesentlich benachteiligt sind.

b) „Gesamteinkünfte“: ist die Summe aller
Einkünfte einer Person nach Abzug
des zur Erzielung dieser Einkünfte not-
wendigen Aufwands und nach Abzug
von Zahlungen auf Grund gesetzlicher
Unterhaltsverpflichtungen einschließ-
lich solcher auf Grund gesetzlicher Un-
terhaltsansprüche zwischen – auch
geschiedenen – Ehegatten.

Nicht angerechnet werden: 

• Familienbeihilfen

• Bezüge aus Leistungen der Sozialhilfe
und der freien Wohlfahrtspflege

• pflegebezogene Geldleistungen

• Sonderzahlungen

• Lehrlingsentschädigungen

c) „Selbstbehalt“: ist jener Betrag, der als
Eigenleistung bei der Festsetzung der
Zuschusshöhe Berücksichtigung fin-
det.

3. Anwendungsbereich

3.1. Diese Förderrichtlinie gilt für: 

Menschen mit Behinderung, die eine Förde-
rung beantragen bzw. in Anspruch nehmen 
(im Folgenden: Kundin/Kunde). 

3.2. Die Förderrichtlinie gilt nicht für: 

• Dolmetschleistungen, die auf Grund
anderer Rechtsvorschriften, Statuten
oder vertraglicher Regelungen erhält-
lich sind bzw. finanziert werden, wobei
es unerheblich ist, ob ein Rechtsan-
spruch auf die Gewährung dieser Leis-
tungen besteht

• Dolmetschleistungen im Zusammen-
hang mit dem Besuch oder der Unter-
bringung in einer vom FSW anerkann-
ten bzw. geförderten Einrichtung der
Tagesstruktur, Berufsqualifizierung,
Berufsintegration und des betreuten
Wohnens

• Dolmetschleistungen, die der berufli-
chen Rehabilitation (Fort- und Weiter-
bildung) dienen

• Dolmetschleistungen am Arbeitsplatz



Spezifische Förderrichtlinie für behinderungsspezifische Dolmetschleistungen 2 

• Dolmetschleistungen, die in Schulen
benötigt werden, mit Ausnahme von
höher bildenden Schulen

4. Voraussetzungen für die Ge-
währung einer Förderung

4.1. Folgende Voraussetzungen müssen 
für die Gewährung einer Förderung er-
füllt sein: 

• Vorliegen einer Behinderung

• Behinderungsspezifische Dolmetsch-
kompetenz (z.B.: Gebärdensprache,
Lormen, gebärdenunterstützte Kom-
munikation, Symbolsprache, taktiles
Gebärden etc.)

• österreichische Staatsbürgerschaft
oder durch das EWR-Abkommen Be-
günstigte oder Gleichstellung bezüg-
lich der Hilfe für Menschen mit Behin-
derung auf Grund von Staatsverträgen

Von der Voraussetzung kann abgesehen 
werden, wenn die Förderung zur Vermei-
dung sozialer Härten dringend erforderlich 
ist 

• Hauptwohnsitz oder mangels eines
solchen gewöhnlicher Aufenthalt in
Wien

4.2. Es werden nur behinderungsspezifi-
sche Dolmetschleistungen gefördert, 
die einer Eingliederung in die Gesell-
schaft oder einer Festigung der Stel-
lung in der Gesellschaft dienlich sind 
oder Bildungszwecke unterstützen. 

4.3. Auf die Gewährung einer Förderung 
besteht kein Rechtsanspruch. 

4.4. Antragstellung 

4.5. Der Antrag auf Gewährung einer För-
derung ist beim KundInnenservice Be-
ratungszentrum Behindertenhilfe in ei-
ner der vom FSW vorgegebenen For-
men zu stellen. Es ist das 

Antragsformular des FSW zu verwen-
den, welches vollständig und lesbar 
auszufüllen ist. 

4.6. Anlässlich der Antragstellung sind 
insbesondere in Kopie vorzulegen: 

• Nachweis über die Behinderung (z.B.
ärztliches Gutachten)

• Nachweise über die aktuellen Gesamt-
einkünfte der Kundin/des Kunden der
letzten drei Monate vor Antragstellung
(insbes. Lohn-, Gehaltszettel etc.)

• amtlicher Lichtbildausweis

• Meldezettel

• Staatsbürgerschaftsnachweis

Falls vorhanden: 

• Nachweis über bestehende Unter-
haltspflichten, Unterhaltsansprüche

• Nachweis der Vertretungsbefugnis
(z.B.: Vollmacht, Vorsorgevollmacht,
Erwachsenenvertretung)

• Nachweis über den rechtmäßigen Auf-
enthalt sowie eine für die Kundin/den
Kunden abgegebene Verpflichtungs-
/Haftungserklärung

5. Art der Förderung

Gefördert werden können: 

5.1. Dolmetschleistungen für soziale Re-
habilitation für Gehörlose (Gebärden-
sprachdolmetschen) 

5.2. Dolmetschleistungen für Bildungs-
zwecke 

5.3. Dolmetschleistungen für soziale Re-
habilitation für Menschen mit einer 
Hörsehbehinderung oder taubblinde 
Menschen 
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6. Selbstbehalt

6.1. Bei der Bemessung der Förder-
summe wird ein Selbstbehalt berück-
sichtigt. 

6.2. Als Selbstbehalt der Kundin/des Kun-
den wird der den 2,5-fachen Mindest-
standard für alleinstehende und al-
leinerziehende Personen gemäß § 1 
Abs. 1 der Verordnung der Wiener 
Landesregierung zum Gesetz zur Be-
darfsorientierten Mindestsicherung in 
Wien (WMG-VO) i.d.g.F. überstei-
gende Teil ihrer/seiner Gesamtein-
künfte herangezogen. 

7. Dolmetschleistung für soziale
Rehabilitation für Gehörlose (=
Gebärdensprachdolmetschen)

7.1. Gehörlosen Menschen kann eine För-
derung für Dolmetschleistungen zum 
Zwecke der sozialen Rehabilitation im 
Sinne des § 16 Chancengleichheits-
gesetz Wien gewährt werden. Derar-
tige Leistungen dienen der Unterstüt-
zung im privaten Bereich (z.B. Arztbe-
suche, Amtswege, Elternabende etc.) 
und können ab Vollendung des 15. 
Lebensjahres gewährt werden. 

7.2. Eine Förderung für Hilfen gem. Pkt. 
8.1. kann im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens (Pkt. 15.) in der Höhe von € 
3.000 brutto (maximale Fördersumme 
inkl. Weg- und Wartezeiten etc.) pro 
Kalenderjahr gewährt werden. Der 
aufgrund der regelmäßig stattfinden-
den Valorisierung der Honorarsätze 
für Gebärdensprachdolmetschen 
durch das Sozialministeriumservice 
jeweils gültige Betrag wird auf der 
Homepage des FSW unter 
www.fsw.at veröffentlicht. 

8. Dolmetschleistung für Bil-
dungszwecke

8.1. Menschen mit Behinderung kann eine 
Förderung für Dolmetschleistungen 

zu Bildungszwecken gewährt werden. 
Derartige Leistungen dienen der Un-
terstützung bei der Teilnahme an Bil-
dungsveranstaltungen, wie zum Bei-
spiel beim Besuch von Kursen, Uni-
versitäten und Fachhochschulen. Die 
Übersetzung und Herstellung von Ko-
pien von Skripten sowie Nachhilfe-
leistungen und Einheiten von Tutorin-
nen/Tutoren werden nicht gefördert. 
Förderungen können ab Ende der 
Schulpflicht bis zur Vollendung des 
35. Lebensjahres gewährt werden.
Bei Ausübung einer selbständigen
oder unselbständigen Erwerbstätig-
keit, mit Ausnahme einer geringfügi-
gen Beschäftigung, wird keine Förde-
rung gewährt.

8.2. Eine Förderung für Hilfen gem. Pkt. 
9.1. kann im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens (Pkt. 15.) in der Höhe von € 
6.000 brutto (maximale Fördersumme 
inkl. Weg- und Wartezeiten etc.) pro 
Kalenderjahr gewährt werden. Der 
aufgrund der regelmäßig stattfinden-
den Valorisierung der Honorarsätze 
für Gebärdensprachdolmetschen 
durch das Sozialministeriumservice 
jeweils gültige Betrag wird auf der 
Homepage des FSW unter 
www.fsw.at veröffentlicht. 

8.3. Förderungen für die Leistung „Bil-
dungsbeihilfe“ werden auf die maxi-
male Förderhöhe angerechnet. 

9. Dolmetschleistung für soziale
Rehabilitation für Menschen
mit einer Hörsehbehinderung
oder taubblinde Menschen

9.1. Hochgradig hör- und sehbehinderten 
oder taubblinden Menschen kann 
eine Förderung für Dolmetschleistun-
gen zum Zwecke der sozialen Reha-
bilitation gewährt werden. Derartige 
Leistungen dienen der Unterstützung 
im privaten Bereich (z.B. Arztbesu-
che, Amtswege, Elternabende etc.) 
und können ab Vollendung des 15. 
Lebensjahres gewährt werden. 

http://www.fsw.at/
http://www.fsw.at/
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9.2. Eine Förderung für Hilfen gem. Pkt. 
10.1. kann im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens (Pkt. 15.) in der Höhe von € 
3.000 brutto (maximale Fördersumme 
inkl. Weg- und Wartezeiten etc.) pro 
Kalenderjahr gewährt werden. Der 
aufgrund der regelmäßig stattfinden-
den Valorisierung der Honorarsätze 
für Dolmetschen durch das Sozialmi-
nisteriumservice jeweils gültige Be-
trag wird auf der Homepage des FSW 
unter www.fsw.at veröffentlicht. 

9.3. Als spezifische Dolmetschleistungen 
für Personen gem. Pkt. 10.1. kommen 
insbesondere das Lormen, gebärden-
unterstützte Kommunikation, Symbol-
sprache sowie taktiles Gebärden etc. 
in Betracht. 

10. Zuerkennung der Förderung

10.1. Über die Gewährung der Förderung 
entscheidet der FSW nach Vorliegen 
sämtlicher Unterlagen sowie allfälli-
ger Begutachtung durch ein multipro-
fessionelles Team von Fachexpertin-
nen/ Fachexperten (z.B. aus den Be-
reichen Medizin, Psychologie, Sozial-
arbeit, etc.) des FSW oder von die-
sem beauftragte Personen. 

10.2. Eine Förderung kann nur gewährt 
werden, wenn Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
des Mitteleinsatzes gewährleistet 
sind und der Förderzweck nicht auf 
andere Art und Weise erzielt werden 
kann. 

10.3. Die Förderung besteht in der Gewäh-
rung von Zuschüssen zu den Kosten 
für behinderungsspezifische Dolmet-
schleistungen. 

10.4. Die Höhe der Förderung ist abhängig 
von den Gesamteinkünften der Kun-
din/des Kunden gem. Pkt. 7. sowie 
der maximalen Fördersumme. 

10.5. Gefördert werden nur Dolmetschleis-
tungen, die nach der Bewilligung der 

Förderung durch den FSW von Men-
schen mit Behinderung tatsächlich in 
Anspruch genommen werden. Nur in 
Ausnahmefällen (z.B. nicht vorher-
sehbare Krankheit) können Kosten 
für die Wegzeit und maximal eine 
halbe Stunde Wartezeit der Dolmet-
scherin/des Dolmetschers mit dem 
FSW verrechnet werden. 

10.6. Für die gewährten Förderungen kön-
nen ausschließlich Mitglieder des Ös-
terreichischen Gebärdensprachdol-
metscherInnen-Verbandes (ÖGSDV) 
oder einer anderen Organisation, de-
ren Kriterien vom FSW anerkannt 
sind, herangezogen werden. 

10.7. Für den Fall einer Inanspruchnahme 
der Leistung außerhalb Wiens ist eine 
Dolmetscherin/ein Dolmetscher in 
möglichst unmittelbarer Umgebung 
gem. Pkt. 11.6. heranzuziehen. 

10.8. Fördermittel werden vom FSW nur 
ausbezahlt, wenn die Honorarnote 
binnen zwei Monaten ab Erbringung 
der Leistung beim FSW einlangt und 
die maximale Fördersumme noch 
nicht ausgeschöpft ist. 

11. Widmungsgemäße Verwen-
dung und Verrechnung der
zuerkannten Fördermittel

11.1. Die zuerkannten Fördermittel dürfen 
nur für den bewilligten Förderzweck 
verwendet werden. Die widmungsge-
mäße Verwendung ist zu belegen. 

11.2. Die zuerkannten Fördermittel dürfen 
nur für Dolmetschleistungen, die in 
den vom FSW veröffentlichten Listen 
(z.B. Amtswege, Arztbesuche etc.) 
angeführt werden, in Anspruch ge-
nommen werden. 

11.3. Honorarnoten können auf Grund ei-
ner mündlichen oder schriftlichen 
Vereinbarung zwischen der Kun-
din/dem Kunden und der Dolmet-
scherin/dem Dolmetscher auch von 

http://www.fsw.at/
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der Dolmetscherin/dem Dolmetscher 
beim FSW eingereicht werden. 

12. Meldungen

Die Kundin/Der Kunde ist verpflichtet, dem 
FSW sämtliche für die Förderung relevanten 
Änderungen [insbesondere Änderung der Per-
sonendaten (Heirat, Scheidung, Kontaktda-
ten), Änderung des Hauptwohnsitzes oder 
mangels eines solchen des gewöhnlichen Auf-
enthalts, Änderungen des Einkommens, Be-
zug gleichartiger oder ähnlicher Leistungen 
etc.] unverzüglich und unaufgefordert zur 
Kenntnis zu bringen und entsprechend zu be-
legen. 

13. Beendigung von Subjektförde-
rungen

Regelungen zur Beendigung von Förderun-
gen sind Punkt 5. der Allgemeinen Förderricht-
linien zu entnehmen. 

14. Inkrafttreten

Die Spezifische Förderrichtlinie für behinde-
rungsspezifische Dolmetschleistungen wurde 
durch Beschluss des Kuratoriums des FSW 
mit Wirksamkeit 1.1.2022 in Kraft gesetzt. 
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